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Betrifft: Entwurf einer Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Jah-
res- und Konzernabschluss-Verordnung geändert wird; 
Begutachtung; Stellungnahme 

Das Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz – Verfassungs-

dienst teilt mit, dass der Inhalt des gegenständlichen Verordnungsentwurfs aus der Sicht des 

ho. Wirkungsbereiches keinen Anlass zu Bemerkungen gibt. 

In legistischer Hinsicht kann in Z 2 (§ 8) bei der Regelung des Zeitpunkts des Außerkrafttretens 

des § 5a der Zusatz „in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. XX/2018“ entfallen, da eine 

ersatzlose Aufhebung des geltenden § 5a beabsichtigt ist (vgl. Pkt. 4 des Anhangs 2 zu den 

LRL).  

Allenfalls könnte es lauten „§ 5a in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 342/2014“.  

Wien, 03. April 2018 

Für den Bundesminister: 

MMag. Josef BAUER 

Elektronisch gefertigt 
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Museumstraße 7 
1070 Wien 
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An die 
Finanzmarktaufsichtsbehörde 
Bereich Integrierte Aufsicht 
 
Per E-Mail 

 

Sachbearbeiterin: 
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